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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
unser diszipliniertes Verhalten in den letzten Wochen 
bezüglich Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen 
hat dazu geführt, dass die Infektionszahlen stark rück-
läufig sind. Dafür ein herzliches Dankeschön! Die 
Bundes- und Landesregierung hat seit dieser Woche 
weitere Lockerungen zur Rückkehr in die Normalität 
beschlossen.

So konnten Anfang dieser Woche die Schulen zum Teil 
für ihre Abschlussklassen wieder öffnen, die Friseure 
konnten ihren Betrieb wieder aufnehmen und Gottes-
dienste dürfen nun unter besonderen hygienischen 
Auflagen wieder gefeiert werden. Auch die Gemeinde-
verwaltung ist seit dieser Woche wieder unter diesen 
Voraussetzungen für die Besucher frei zugänglich. Das 
ist ein schönes Zeichen und es bleibt zu hoffen, dass 
sich die Zahl der Neuerkrankungen weiterhin auf 
niedrigem Niveau verhält.

Die Landesregierung hat als weitere Lockerung er-
möglicht, öffentliche Spielplätze wieder zu öffnen. 
Dies ist jedoch mit Einschränkungen der Nutzbarkeit 
verbunden. Aus diesem Grund wurden an allen öffent-
lichen Spielplätzen der Gemeinde Aushänge mit Auf-
lagen angebracht, welche bei der Nutzung beachtet 
werden müssen. Ich bitte Sie, sich auch hier an die 
vorgegebenen Auflagen zu halten und diese Regeln zu 
beachten.

Die aktuellen Corona-Verordnungen sind auf der 
Homepage der Gemeinde Jagstzell abrufbar.

Herzlichen Dank an alle Jagstzeller für Ihre Geduld 
und Ihr Verständnis. Lassen Sie uns auch weiterhin 
zusammenhalten und gemeinsam dafür sorgen, dass 
wir so auf einem guten Wege sind, diese Zeit gut zu 
überstehen.

Ihr

Raimund Müller
Bürgermeister

Richtiger Umgang mit der Mund-Nasen-Maske
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Amtliche
Bekanntmachungen

Steuertermin 15. Mai
Es wird darauf hingewiesen, dass am
15. Mai 2020 folgende Steuern zur 
Zahlung fällig sind:
Grundsteuer:
II. Vierteljahresrate 2020
(die Höhe der Vierteljahresrate ergibt sich 
aus dem Grundsteuerbescheid)

Gewerbesteuer:
II. Vorauszahlungsrate 2020
(die Höhe der Vorauszahlungsrate ergibt 
sich aus dem letzten Gewerbesteuerbe-
scheid)
Um Einhaltung dieses Zahlungstermins 
wird gebeten. Für den Fall einer verspäte-
ten Zahlung müssen die gesetzlich vorge-
schriebenen Mahngebühren und Säumnis-
zuschläge berechnet werden.
Die überwiegende Mehrheit der Steuer-
pflichtigen nimmt bereits am Abbuchungs-
verfahren teil, das folgende Vorteile hat:
- keine Mahngebühren und Säumniszu-

schläge mehr
- die Abbuchung erfolgt pünktlich zum 

Fälligkeitstermin
- Sie sparen Zeit und Mühe für das Aus-

füllen der Überweisungsformulare, den 
Weg zur Bank und die Terminüberwa-
chung für fällige Zahlungen

Entsprechende Formulare für die Teilnah-
me am Abbuchungsverfahren sind bei der 
Gemeindekasse und am Info-Ständer im 
1. Stock des Rathauses erhältlich. Außer-
dem können die Formulare von der Home-
page der Gemeinde Jagstzell heruntergela-
den werden.

Amtlicher Hinweis zur Überwachung 
und Bekämpfung von Nadelholz-
Borkenkäfern im Privatwald im 
Ostalbkreis
Die Untere Forstbehörde im Landratsamt Ost-
albkreis weist darauf hin, dass die Waldbesit-
zenden im gesamten Ostalbkreis nach den Be-
stimmungen des Landeswaldgesetzes (§ 12 
LWaldG i.V.m. § 14 Abs. 1 Nrn. 4, 5 LWaldG) 
verpflichtet sind, zur Abwehr von Waldschäden, 
insbesondere der Ausbreitung der Nadelholz-
Borkenkäfer Buchdrucker (Ips typographus), 
Kupferstecher (Pityogenes chalcographus), 
krummzähniger Tannenborkenkäfer (Pityoktei-
nes curvidens) und kleiner Tannenborkenkäfer 
(Cryphalus piceae) alle erforderlichen Maß-
nahmen durchzuführen.
Die Wälder sowie die dort lagernden Nadel-
hölzer sind von den jeweiligen Eigentümern, 
Nutzungsberechtigten oder beauftragten Per-

sonen unverzüglich und bis 31.8.2020 einmal 
wöchentlich auf Befall durch die oben ge-
nannten Nadelholzborkenkäfer zu kontrollie-
ren.
Nadelholzborkenkäfer sind von den jeweiligen 
Eigentümern, Nutzungsberechtigten unverzüg-
lich und wirksam, sachkundig und nach dem 
Stand der Technik zu bekämpfen oder von einem 
Dritten bekämpfen zu lassen. 

Zur Durchführung der Bekämpfungsmaßnah-
men setzt die Untere Forstbehörde gem. § 68 
Abs. 1 LWaldG eine Frist bis zum 22.05.2020.
Bei Nichtbeachtung dieses Hinweises müssen 
Waldbesitzende mit dem Erlass einer forstauf-
sichtlichen Anordnung gem. § 68 Abs. 1 S. 2 
LWaldG rechnen, die mit einem Bußgeld belegt 
ist und deren Umsetzung bei Nichtbeachtung 
mit Mitteln der Verwaltungsvollstreckung (Er-
satzvornahme, Zwangsgeld) erzwungen werden 
kann.

Weitere Infos unter
www.wald.ostalbkreis.de

Bekanntmachungen
anderer Stellen –
Weitere Infos

Corona-Sonderfahrplan Plus auf der 
RB 13 (Remsbahn) zwischen Stuttgart 
und Aalen/Crailsheim vom 4. Mai bis 
13. Juni 2020
Dieser Sonderfahrplan für die Remsbahn (RB13/
IRE1) ist gültig für den folgenden Zeitraum: 4.5. 
bis 13.6.2020
Die Auswirkung des Ersatzfahrplans für unsere 
Fahrgäste sind auf unserer RB 13 und IRE1-Linie 
(Remsbahn) eine nur noch 70-prozentige Fahr-
planausdünnung.

Veränderungen im Einzelnen:
 - Sämtliche IRE1-Fahrten zwischen Aalen und 

Stuttgart entfallen. Der IRE1 fährt nur noch 
zwischen Stuttgart und Karlsruhe.

 - Für die RB 13 gibt es nur noch einen Stun-
dentakt auf der Relation Stuttgart – Schwä-
bisch Gmünd – Aalen – Ellwangen.

 - Verstärkerzüge in der Hauptverkehrszeit fah-
ren wieder.

 - Zwischen Aalen und Stuttgart verkehren die 
Züge von 4.35 Uhr bis 8.37 Uhr sowie von 
12.37 Uhr bis 17.37 Uhr im Halbstundentakt.

 - Ebenfalls im Halbstundentakt verkehren die 
Züge zwischen Stuttgart und Aalen von 5.47 
Uhr bis 8.20 Uhr sowie von 13.20 Uhr bis 
20.20 Uhr.

 - Die Relation Ellwangen – Jagstzell – Crails-
heim wird weiterhin nur zweistündlich be-
fahren.

Weitere Informationen:
https://www.go-ahead-bw.de/unterwegs-mit-
go-ahead/fahrplanabweichungen.html

Fahrpläne siehe Seite 3
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Gemeindeverwaltung
E-Mail: sekretariat@jagstzell.de
Zentrale: 0 79 67/90 60-0
Fax: 0 79 67/90 60-25

Ihre Ansprechpartner und Sachgebiete
Frau Benz 90 60-12
Frau Kaptur 90 60-22
Vorzimmer Bürgermeister 
Frau Kurz, Frau Stahl 
und Frau Schneider 90 60-15
Einwohnermeldeamt und Renten

Frau Burger 90 60-15
Standesamt 
Herr Freytag Hauptamt 90 60-16
Herr Förstner
und Frau Haag Kämmerei 90 60-17
Frau Scharfenecker Gemeindekasse 90 60-18
Frau Schlosser Sanierungsgebiet 90 60-27

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag   8.00 bis 12.00 Uhr
Donnerstag 14.00 bis 18.00 Uhr
Außerhalb dieser Öffnungszeiten können Termine 
vereinbart werden. Wir bitten Sie, diese beim zustän-
digen Sachbearbeiter vorab telefonisch anzumelden.

Bankverbindung
Kreissparkasse Ostalb
Kto.-Nr. 110 602 422 (BLZ 614 500 50)
IBAN: DE63614500500110602422
BIC: OASPDE6AXXX

VR Bank Ellwangen
Kto.-Nr. 391 262 009 (BLZ 614 910 10)
IBAN: DE31614910100391262009
BIC: GENODES1ELL

www.jagstzell.de
Gender-Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit 
wird auf die Verwendung geschlechterspezifischer 
Sprachformen verzichtet. Bei allen Bezeichnungen, die 
auf Personen bezogen sind, meint die gewählte Formu-
lierung sämtliche Geschlechteridentitäten.
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Feuerwehr

Freiwillige Feuerwehr Jagstzell
Einsatz technische Hilfeleistung – Ausleuch-
tung Hubschrauberlandeplatz
Am Sonntag, 03.05.2020 wurde die FFW Jagst-
zell um 2.33 Uhr von der Leitstelle Ostalb zur 
technischen Hilfeleistung alarmiert. Auf der  
B 290 ereignete sich ein schwerer Verkehrsun-
fall. Eine verletzte Person musste mit dem Ret-
tungshubschrauber in eine Klinik geflogen 
werden. Die Landefläche für den Hubschrauber 
wurde von der FFW Jagstzell ausgeleuchtet und 
die Verkehrsabsicherung durchgeführt. Im Ein-
satz vor Ort waren 11 Mann und das HLF10. 
Einsatzende war um 4.00 Uhr. Die Alarmierung 
erfolgte über Funkmeldeempfänger.

Volkshochschule
Ostalb

VHS-Kombiangebot für angehende 
Hundehalter

„Erst der Kurs und dann der Hund“ 
„Erst der Kurs und dann der Hund“ lautet der 
Titel des bundesweiten Kombi-Seminars, das 
von der Volkshochschule Aalen angeboten wird. 
Der Kurs umfasst insgesamt 4 Theorieabende, 
jeweils montags von 19.00 Uhr bis 20.30 Uhr in 
der VHS Aalen, kombiniert mit einem abschlie-
ßenden Praxisunterricht im Tierheim Dreherhof 
und dient zum einen der Wissensvermittlung, 
aber auch der Prävention falscher Anschaf-
fungsentscheidungen, Erziehungs- und Hal-
tungsfehler. Ziel des Seminars ist es, angehende 
und interessierte Hundehalter bei der Wahl ei-
nes optimalen Hundes zu unterstützen und ih-
nen so einen verständnisvollen Umgang mit 
dem Vierbeiner zu ermöglichen.

Neben umfassenden Grundkenntnissen zur Hun-
dehaltung erhalten die Seminarteilnehmer/innen 
beim Praxistermin mit Tierheimhunden einen 
ersten hautnahen Einblick in den Umgang mit 
Hunden.

Bei Fortbestehen der Kontaktbeschränkungen 
aufgrund der Corona-Pandemie kann der Kurs 
online durchgeführt werden.
Das Seminar beginnt am 22.06.2020. Kursleite-
rin ist Angelika Prinz. Anmeldung bei der VHS 
Aalen, Tel. 07361/9583-0 oder per E-Mail: 
info@vhs-aalen.de.

Weitere Details unter: www.rundumhund-ost-
alb.de/Kurse.htm

Crailsheim + Dinkelsbühl + Ellwangen

Magisches Dreieck

Alamannenmuseum Ellwangen 
öffnet ab dem 6. Mai wieder
Entsprechend der aktuellen Corona-Verordnung 
des Landes ist das Ellwanger Alamannenmu-
seum ab Mittwoch, 6. Mai wieder für Besucher 
geöffnet. Die Wiederöffnung erfolgt im Einklang 
mit den derzeitigen Vorsichtsmaßnahmen. Wie 
in den Ladengeschäften gilt daher für alle Be-
sucher des Museums Maskenpflicht. 

Nähere Informationen unter Tel. 07961/969747 
und im Internet unter www.alamannenmu-
seum-ellwangen.de

Notdienste

Rettungsdienst -
Notfallrettung/Notarzt
Feuerwehr (lebensbedrohliche Notfälle) 112

Notdienste
Augenärztlicher Notdienst  116 117
Kinderärztlicher Notfalldienst 116 117
HNO-ärztlicher Notfalldienst 116 117

Notfallpraxis Aalen am Ostalbklinikum
Öffnungszeiten:
Mittwoch 13.00 bis 22.00 Uhr
Freitag 16.00 bis 22.00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertag 8.00 bis 22.00 Uhr

Notfallpraxis Ellwangen
an der Virngrundklinik

Öffnungszeiten:
Samstag, Sonntag, Feiertag 8.00 bis 22.00 Uhr

Mobiler Bereitschaftsdienst
Aalen-Ellwangen-Härtsfeld-Ries
(„Altkreis Aalen“)
Brauchen Sie Hilfe außerhalb der Öffnungszei-
ten der Notfallpraxen oder können aus medizi-
nischen Gründen die Praxis nicht aufsuchen, 
wählen Sie bitte die neue bundeseinheitliche 
Nummer 116 117 (erreichbar Freitag, 16.00 
Uhr bis Montag, 8.00 Uhr, Mittwoch, 13.00 Uhr 
bis Donnerstag, 8.00 Uhr, übrige Werktage 18.00 
Uhr bis 8.00 Uhr des Folgetages)

Schwäbisch Gmünd
(Allgemeiner Notfalldienst) 
Am Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd, Wetz-
gauer Str. 85, 73557 Mutlangen
Öffnungszeiten:
Mittwoch 13.00 bis 22.00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertag 8.00 bis 22.00 Uhr

Schwäbisch Gmünd (Kinder-Notfalldienst)
Am Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd, Wetz-
gauer Str. 85, 73557 Mutlangen
Öffnungszeiten:
Sonntag, Feiertag 8.00 bis 20.00 Uhr

Zahnärztlicher Notdienst 
über Tel. 07 11/7 87 77 88

Tierärztlicher  
Nacht- und Sonntagsdienst
Praxis Dr. Th. Hofmann
Eichenstr. 16, 74579 Fichtenau-Wildenstein,
Tel. 0 79 62/22 54

Tierschutzverein 
Altkreis Crailsheim
Vogel aus dem Nest gefallen?
Verletztes Tier gefunden?
Tel. 01 60/96 86 27 51

europaweit

gebührenfrei



8. Mai 2020  l  Nummer 19  l  Seite 5

Rufnummern-
Service

Wer-hilft-wem-Büro
Rathaus, Hauptstr. 6, Jagstzell
Tel.  0 79 67/90 60 99
Donnerstag 17.00 Uhr – 18.00 Uhr
(Außerhalb der Büro-Öffnungszeit ist der AB 
geschaltet.)

Einkaufsdienst Tel. 01 52/04 97 55 52

Frauen- und Kinderschutzeinrichtung
des Ostalbkreises (Frauenhaus)
Tel. 0 71 71/24 26

Frauennotruf-Telefon Ellwangen
Montag   9.00 Uhr – 11.00 Uhr und
Freitag 20.00 Uhr – 22.00 Uhr
Tel. 0 79 61/96 94 49
(Außerhalb der Geschäftszeiten ist die Mailbox 
geschaltet.)

Telefonseelsorge: 
Gesprächspartner rund um die Uhr
Tel. 08 00/1 11 01 11 oder Tel. 08 00/1 11 02 22

Katholische Sozialstation St. Martin gGmbH
• Häuslicher Pflegedienst
• Alten- und Krankenpflege, Haus- und Famili-

enpflege, hauswirtschaftliche Hilfen, Betreu-
ungsdienste, Nachbarschaftshilfe, Betreuungs-
gruppen für an Demenz Erkrankte, kostenlose 
Beratung zu allen Fragen der Pflege.

Büro: Ellwangen, Nikolaistraße 12,
Tel. 0 79 61/9 33 99 50

Ökumenische Arbeitsgemeinschaft – 
Hospizdienst Ellwangen
Mitfühlen – Mittragen – Begleiten
Einsatzleitung: Tel. 01 62/7 64 10 44

Störungsnummern für Strom und Gas
Servicenummern der EnBW ODR 
in Ellwangen
Strom Tel. 0 79 61/93 36-14 01
Gas Tel. 0 79 61/93 36-14 02

Aktionsprogramm Flüchtlingshilfe, 
Ansprechpartner 
1. Einrichtung von 
 dezentralen Kleidersammelstellen
 Folgende Ansprechpartner wurden für die 

Raumschaft Ellwangen benannt:
 Caritas + Malteser, Gerokstr. 2, 73431 Aalen,
 Herr Felgenhauer/Herr Schiele, 
 Tel. 07361/9394-11

2. Benennung von Flüchtlingsbeauftragten:
 Für die Raumschaft Ellwangen wurde fol-

gender Flüchtlingsbeauftragter bestellt:
 Herr Jürgen Schäfer bei der Stadtverwaltung 

Ellwangen, Tel. 07961/84208, E-Mail: juer-
gen.schaefer@ellwangen.de

3. Einrichtung von Hotlines
 Für die Beantwortung von Anfragen zu allen 

Bereichen der Flüchtlingshilfe werden bei 
den Hilfsorganisationen, den Städten sowie 
beim Ostalbkreis Hotlines eingerichtet:
- DRK Aalen, diverse Mitarbeiter,
 Tel. 07361/951 333
- Malteser, Herr Felgenhauer und 
 Herr Schiele, Tel. 07361/9394 11
- Caritas, Herr Felgenhauer und 
 Herr Schiele, Tel. 07361/9394 11
- Diakonie, diverse Mitarbeiter, 
 Tel. 07361/370510
- Landratsamt Ostalbkreis, 
 Frau Kurschat, Tel. 07361/503 1799
- Flüchtlingsbeauftragte Aalen, 
 Frau Stark, Tel. 07361/52 1247
- Flüchtlingsbeauftragter Ellwangen, 
 Herr Schäfer, Tel. 07961/84208

Kirchliche 
Nachrichten

Liebe Gemeindemitglieder,
ab Samstag, den 9. Mai 2020 werden wir wieder 
öffentliche Gottesdienste feiern können. Grund-
lage hierfür ist eine „Bischöfliche Anordnung für 
die Feier der Eucharistie, von Wort-Gottes-
Feiern und anderen Gottesdiensten nach der 
Lockerung der aktuellen Beschränkungen“. Um 

Katholische Kirchengemeinden
St. Vitus, Jagstzell
Zur Schmerzhaften Mutter, 
Rosenberg
St. Jakobus, Hohenberg

Pfarrer Martin Danner, Jagstzell
Telefon 07967/280

Pfarramt Jagstzell, Hauptstr. 9, Jagstzell
Telefon 07967/280, Fax 700585

Pfarramt Rosenberg, Haller Str. 3, Rosenberg
Telefon 07967/418, Fax 710009

E-Mail: Martin.Danner@drs.de
 StVitus.Jagstzell@drs.de
 ZurSchmerzhaftenMutter.
 Rosenberg@drs.de
 StJakobus.Hohenberg@drs.de
Homepage: http://se-virngrund.drs.de

Öffnungszeiten im Pfarrbüro
Montag Jagstzell 16.00 bis 18.00 Uhr
Dienstag Rosenberg 14.30 bis 17.30 Uhr
Mittwoch Jagstzell 10.00 bis 12.00 Uhr
Donnerstag  Rosenberg 10.00 bis 12.00 Uhr
Freitag Rosenberg 10.00 bis 12.00 Uhr
 Jagstzell 10.00 bis 11.00 Uhr

 

 
    
 

 

die Gesundheit aller Mitfeiernden bestmöglich 
zu schützen, werden die Gottesdienste jedoch 
nur mit weitreichenden Einschränkungen statt-
finden können.
Um ein Ansteckungsrisiko so weit wie möglich 
zu minimieren, wird es nur eine begrenzte Zahl 
von Mitfeiernden geben können. Diese Zahl ori-
entiert sich an der Größe des Kirchenraums. 
(Jagstzell: 72; Rosenberg: 40; Hohenberg: 40). 
Um den Schutz der Gottesdienstbesucher si-
cherzustellen, erweitert die Diözese den seitens 
der Landesregierung vorgegebenen Sicher-
heitsabstand auf mindestens zwei Meter nach 
allen Seiten.
Beim Betreten und beim Verlassen der Kirche 
sind die notwendigen Abstände einzuhalten. 
Zwei Ordner kontrollieren den Einlass und die 
Einhaltung der Regeln. Personen mit Krank-
heitssymptomen können nicht an den Gottes-
diensten teilnehmen. Das Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung für alle Gottesdienstbesucher 
wird empfohlen. An den Eingängen gibt es eine 
Möglichkeit zur Handdesinfektion.
Voraussetzung für die Teilnahme an einem 
Gottesdienst ist eine vorherige Anmeldung.
Bitte melden Sie sich für die Eucharistiefei-
ern am Samstagabend und Sonntag dieser 
Woche bis spätestens Samstag, 9. Mai, 12.00 
Uhr im Pfarrbüro telefonisch oder per E-Mail 
an oben genannte Adressen an. Außerhalb 
der Öffnungszeiten ist der Anrufbeantworter 
geschaltet. Bitte hinterlassen Sie Ihren Na-
men und den Ort, an dem Sie die hl. Messe 
mitfeiern wollen. 
Für die Eucharistiefeiern ab 16. Mai 2020 
melden Sie sich bitte jeweils bis spätestens 
Freitag, 12.00 Uhr an.
Gemeindegesang ist nicht möglich, da gemein-
sames Singen einer größeren Gruppe von Per-
sonen ein besonderes Infektionsrisiko birgt. 
Allerdings ist es möglich, eine kleine Chor-
Schola mit höchstens vier Personen zu bilden. 
Auch diese Schola muss den Mindestabstand 
einhalten. Wir würden uns freuen, wenn ver-
schiedene Gemeindemitglieder, die gerne 
singen, sich dazu bereit erklären. Das können 
jedes Mal andere Personen sein. Dazu melden 
Sie sich bitte rechtzeitig im Pfarrbüro an.

Sonntagspflicht weiter ausgesetzt
Die Sonntagspflicht bleibt trotz dieser neuen 
Möglichkeiten bis auf Weiteres ausgesetzt. Dies 
ist auch ein deutliches Signal für ältere Perso-
nen oder Menschen, die zu Risikogruppen ge-
hören. Sie sollen einerseits nicht von der Mög-
lichkeit zum Gottesdienstbesuch ausgeschlossen 
werden, andererseits aber keine falsche innere 
Verpflichtung verspüren, trotz des Bewusstseins 
der eigenen Gefährdung in den Gottesdienst 
kommen zu müssen.

Achtung, 
Redaktionsschluss

Bitte beachten Sie, dass wegen des Feiertags Christi Himmel-
fahrt in KW 21 (18. bis 23. Mai 2020) der Redaktionsschluss auf 

Dienstag, 19. Mai, 10.00 Uhr 
vorverlegt wird.

Krieger-Verlag, 
Blaufelden!
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Wir verweisen weiterhin auch auf die Gottes-
dienste im Radio, im Fernsehen und im Internet.
So werden z. B. auf der diözesanen Homepage 
(www.drs.de) Gottesdienste übertragen.
Weitere Möglichkeiten gibt es bei Radio Horeb 
(empfangbar mit einem Digitalradio oder per 
Internet: www.horeb.org), bei EWTN (im Fern-
sehen oder im Internet: www.ewtn.de) 
oder K-TV (im Fernsehen oder im Internet: 
www.k-tv.org).

Für die Gottesdienste zu Hause, gibt es unter 
anderem auf der Homepage der Diözese (www.
drs.de) und der Seelsorgeeinheit Ellwangen (se-
ellwangen.drs.de) verschiedene Gottesdienst-
vorschläge. 

Samstag, 09. Mai 2020
 17.30 Uhr Beichtgelegenheit in Jagstzell
 18.30 Uhr Vorabendmesse in Rosenberg
Sonntag, 10. Mai 2020 – 5. Sonntag der 
Osterzeit - Muttertag
 7.55 Uhr Rosenkranz in Jagstzell
 8.30 Uhr Eucharistiefeier in Jagstzell
 9.30 Uhr Missionsrosenkranz in Hohenberg
 10.00 Uhr Eucharistiefeier in Hohenberg
 19.00 Uhr Immaculata-Rosenkranz in Dank-

oltsweiler
Montag, 11. Mai 2020
 18.30 Uhr Rosenkranz in Dankoltsweiler
Dienstag, 12. Mai 2020
 14.00 Uhr Eucharistiefeier in Rosenberg
 18.30 Uhr Rosenkranz in Dankoltsweiler
Mittwoch, 13. Mai 2020 
 17.55 Uhr Rosenkranz in Jagstzell
 18.30 Uhr Eucharistiefeier in Jagstzell
  - Josef u. Anna Götz
  - Maria Haisler
 18.30 Uhr Rosenkranz in Dankoltsweiler
Donnerstag, 14. Mai 2020 
 16.30 Uhr eucharistische Anbetung in Jagst-

zell und ab
 17.30 Uhr stille Anbetung bis 22.30 Uhr
 17.55 Uhr Rosenkranz in Rosenberg
 18.30 Uhr Eucharistiefeier in Rosenberg
 18.30 Uhr Rosenkranz in Dankoltsweiler
Freitag, 15. Mai 2020
 18.00 Uhr Rosenkranz in Hohenberg
 18.30 Uhr Eucharistiefeier in Hohenberg
 18.30 Uhr Rosenkranz in Dankoltsweiler
Samstag, 16. Mai 2020 
 17.30 Uhr Beichtgelegenheit in Jagstzell
 18.30 Uhr Vorabendmesse in Rosenberg
Sonntag, 17. Mai 2020 – 6. Sonntag der 
Osterzeit
 7.55 Uhr Rosenkranz in Jagstzell
 8.30 Uhr Eucharistiefeier in Jagstzell
 9.30 Uhr Missionsrosenkranz in Hohenberg
 10.00 Uhr Eucharistiefeier in Hohenberg
 19.00 Uhr Immaculata-Rosenkranz in Dank-

oltsweiler

Hallo Minis,
die Erstellung des neuen Mini-
Plans steht an. Aufgrund der ak-
tuellen Situation wollen wir den 
Plan aber nur für einen Monat, 
sprich Juni, erstellen. Bitte gebt 

uns bis spätestens 15. Mai Bescheid, wann Ihr 
nicht ministrieren könnt. Gerne könnt ihr auch 
eure Wunschtermine nennen. Vielen Dank für 
eure Mithilfe. Bleibt gesund!
Eure Oberministranten

Aus der Seelsorgeeinheit:
Aufgrund der aktuellen Situation haben die Ver-
antwortlichen unserer Seelsorgeeinheit be-
schlossen, dass es dieses Jahr keine Prozessio-
nen an Christi Himmelfahrt und Fronleichnam 
geben wird. Die Uhrzeiten für die Eucharistie-
feiern werden wir rechtzeitig bekannt geben.

Evangelische Kirchengemeinde 
Rechenberg
Evang. Kirchengemeinden Rechenberg und 
Weipertshofen
Zum Schloss 3, 74597 Rechenberg

Das Gemeindebüro ist zurzeit nicht besetzt. 
Telefon 07967/306, E-Mail: 
pfarramt.rechenberg-weipertshofen@elkw.de
Pfarrer Rainer Oberländer erreichen Sie aber so-
wohl per E-Mail als auch per Telefon. Gegebe-
nenfalls können Sie auch eine Nachricht auf 
dem Anrufbeantworter hinterlassen. Wir rufen 
Sie zurück, sobald es möglich ist.
Sie erreichen ebenfalls Brigitte Hofmann, Rie-
gersheim, Tel. 07967/ 6670.

Gottesdienste sind wieder möglich
Am Samstagabend hat die Landesregierung die 
siebte Anpassung der Corona-Verordnung ver-
öffentlicht, nach der ab 4. Mai wieder Gemein-
degottesdienste gefeiert werden können. Vo-
raussetzung ist ein Schutzkonzept, dessen 
Kernpunkte die Landeskirchen gemeinsam be-
raten und nun veröffentlicht haben. Die Ge-
meinden sind verpflichtet, ein schriftliches In-
fektionsschutzkonzept zu erstellen, das diesen 
Bedingungen entspricht. Daran arbeiten wir!

Folgende Rahmenbedingungen werden unter 
anderem gelten:
- Der Mindestabstand von 2 Metern ist ein-

zuhalten.
- Der Kirchengemeinderat hat für die jeweili-

gen Kirchen eine Personenhöchstzahl vorab 
festzulegen.

- Es werden Kurzgottesdienste gefeiert. Auf 
Gemeindegesang wird verzichtet.

- Gesangbücher werden nicht ausgegeben. Ei-
gene Gesangbücher können bzw. sollen nach 
Möglichkeit mitgebracht werden. 

- Gesichtsmasken sowie ein eigener Stift zum 
Ausfüllen von Karten (um ggf. Infektions-
ketten nachvollziehen zu können) sollen 
ebenfalls mitgebracht werden.

- Die Emporen müssen laut Verordnung ge-
schlossen bleiben, außer für Organistinnen 
bzw. Organisten.

- Beim Betreten der Kirche werden die Hände 
desinfiziert. Um eine entsprechende Vor-
richtung kümmert sich die Kirchengemeinde, 
ebenso um das regelmäßige Desinfizieren von 
Türen und Bänken.

Das heilige Abendmahl wird bis auf Weiteres 
nicht gefeiert. Konfirmations- und Jubiläums-
konfirmationsgottesdienste können bis auf 
Weiteres nicht gefeiert werden. 
Gleiches gilt für Kindergottesdienste bis zur 
Wiederaufnahme des Regelbetriebs in den Kin-
derbetreuungseinrichtungen. Taufen werden in 
einem selbstständigen Taufgottesdienst voll-
zogen, wenn dies gewünscht wird. Trauungen 
sollen verschoben werden. Außerdem finden 
vorerst weiterhin aufgrund der Corona-Pande-
mie keine Gruppen und Kreise statt. 

Der Wochenspruch für die Woche ab dem 10. 
Mai 2020 lautet:
Singet dem Herrn ein neues Lied; denn er tut 
Wunder. Psalm 98, 1

Der Rechenberger Kirchengemeinderat berät 
über das Vorgehen und wann die Gottesdienste 
in unseren Kirchen wieder aufgenommen wer-
den.

Geistliche Angebote und Seelsorge
Neben der Teilnahme an Gottesdiensten in un-
seren Kirchen verweisen wir weiterhin auf ver-
schiedene Angebote im Fernsehen und auf 
Online-Angebote. Das bleibt natürlich eine gute 
Möglichkeit, Gottesdienste von zuhause aus 
mitzufeiern:
• Auf unserer Webseite finden sich eine Kurz-

predigt zum jeweiligen Sonntag zum Anhören 
oder Lesen: www.kirchenbezirk-crailsheim.
de/bezirk-gemeinden/kirchengemeinden/re-
chenberg

• Fernsehgottesdienste auf ARD und ZDF (ab-
wechselnd evangelisch)

• „Good News für Hohenlohe“ – tägliche An-
dacht auf YouTube aus Hengstfeld und Live-
Gottesdienst am Sonntag um 10.00 Uhr. 

• ERF plus – Impuls zum Tag und Wort zum Tag 
– www.erf.de

• www.bibeltv.de  und Fernsehgottesdienste 
auf „Bibel tv“ 

• Die Telefonbotschaft der eva Stuttgart – 
Kurzandacht unter 0711/292333

• Telefonseelsorge – 0800 111 0 111 oder 0800 
111 0 222 oder 116 123. Ihr Anruf ist kosten-
frei.

• Pfarrer Rainer Oberländer steht natürlich auch 
für seelsorgerliche Gespräche am Telefon be-
reit. Sie erreichen ihn unter 07967/ 306.

Bei Trauerfällen und anderen dringenden An-
gelegenheiten bitten wir Sie telefonisch oder 
per E-Mail Kontakt mit dem Pfarramt aufzuneh-
men.

Wenn Steine reden
„Wenn Steine reden könnten“ ist eine Redewen-
dung, die man gelegentlich hört. Und, zumin-
dest auf dem Friedhof tun sie das ja tatsächlich. 
Grabsteine sagen etwas über den Menschen 
aus, der dort begraben liegt. Nicht nur der Name 
und die Lebensdaten sind da zu sehen, sondern 
oftmals auch Symbole, die einen Bezug zu der 
verstorbenen Person haben oder ganz einfach 
christliche Hoffnung ausdrücken. 
Unsere Konfirmanden haben sich in den Wo-
chen nach Ostern per Lern-Job mit der christli-
chen Auferstehungshoffnung auseinanderge-
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setzt und auch den jeweiligen Friedhof besucht. 
Ihre Erfahrungen wurden von ihnen aufge-
schrieben, christliche Symbole gesucht sowie 
Unterschiede zwischen Sarg- und Urnengräbern 
herausgefunden. So lange kein Konfirmanden-
unterricht möglich ist, bekommen die Konfir-
mandinnen und Konfirmanden jede Woche bis 
Ende Mai eine neue Aufgabe. Die Konfirmatio-
nen können wohl frühestens im Herbst nach den 
Sommerferien gefeiert werden.

Vereinsmitteilungen

Nachbarschaftshilfe in Zeiten  
von Corona
Nachbarschaftshilfe ist in Zeiten von Corona in 
aller Munde. Auch Mitglieder des Sozialver-
bands VdK sowie VdK-Orts- und Kreisverbände 
engagieren sich in entsprechenden Initiativen 
oder entwickeln eigene Initiativen und bieten 
ihre Hilfe an.
Konkret geht es darum, Menschen in häuslicher 
Quarantäne oder Ältere und chronisch Kranke, 
die zu den Covid-19-Risikogruppen zählen und 
ebenfalls nicht raus sollen, zu unterstützen. Ob 
Einkaufen, Hund Gassi führen aber auch das 
Nähen von Masken - gemeinsam gilt es zu 
helfen, um dem Coronavirus zu trotzen und für
Mitmenschlichkeit zu sorgen.
Wer ebenfalls helfen und ein ermutigendes 
Zeichen setzen will, kann beispielsweise unter 
www.vdk.de/bawue/ (Rubrik Aktuelles/Presse/
„Solidarität jetzt ganz groß geschrieben!“) einen 
Flyer samt wichtiger Tipps herunterladen. Darin 
kann man sein individuelles Hilfsangebot notie-
ren und hilfsbedürftigen Nachbarn oder ande-
ren bekannten Menschen aus den Covid-19-
Risikogruppen anzeigen. Denn: „Schon kleine 
Dinge können viel bewirken!“, brachte es kürz-
lich der stellvertretende VdK-Landesvorsitzende
Werner Raab auf den Punkt.

Was sonst noch 
interessiert

Zimmererhandwerk erlernen und 
gleichzeitig studieren: Ausbildung 
und Studium „Holzbau - Projekt-
management“
Momentan genug von Schule, aber dennoch den 
Wunsch zu studieren und dabei noch Geld ver-
dienen?
„Holzbau - Projektmanagement“ bietet beides: 
Ausbildung zum Zimmerer und gleichzeitig 
Studium 1. Semester Holzbau Projektmanage-
ment/Bauingenieurwesen
Zielgruppe sind junge Leute mit Hochschulzu-
gangsberechtigung, die im Bereich Holzbau 
Führungspositionen anstreben. Die Dauer des 
gesamten Ausbildungsganges beträgt fünf Jah-

re und drei Monate. Die Absolventen erwerben 
während ihrer Ausbildungszeit folgende Quali-
fikationen:
* Gesellenbrief im Zimmererhandwerk
* Polier im Zimmererhandwerk
* Hochschulabschluss Bachelor of Engineering 

im Studiengang Holzbau Projektmanage-
ment/Bauingenieurwesen

* Meister im Zimmererhandwerk
Nächster Ausbildungsstart: September 2020 
Bewerbungsschluss 31. Mai 2020
Studienplätze maximal: 20
Informationen und Anmeldung unter:
Kompetenzzentrum Holzbau & Ausbau, Biber-
ach Wolfgang Schafitel, Tel. 07351/4409155
E-Mail: schafitel@zaz-bc.de
www.zimmererzentrum.de
Rückmeldungen von Teilnehmern finden Sie 
unter
http://zimmererzentrum.de/ausbildung/duales-
studium-biberacher-modell/feedback/

Bauernverband Ostalb-Heidenheim
Bauern bitten um Rücksichtnahme und toleran-
tes Miteinander auf Feld und Flur.
Hundebesitzer, Jogger, Fahrradfahrer, Reiter und 
Spaziergänger nutzen gerne Wege und Flächen, 
die in erster Linie landwirtschaftlichen Zwecken 
dienen.
Missverständnisse zwischen Erholungssuchen-
den und Landwirten können vermieden werden, 
wenn einfache Verhaltensregeln beachtet wer-
den.

Der Bauernverband informiert.
Unterwegs mit Hunden 
Die Natur ist verlockend und lädt zu ausgiebi-
gen Spaziergängen mit dem Hund ein. Das ist 
unproblematisch, solange die Hundehalter mit 
ihren Vierbeinern auf den Wegen bleiben und 
ihnen keinen freien Auslauf auf die Nutzflächen 
gewähren. Auf dem Feld buddeln Hunde gerne 
Löcher und können dadurch Schäden an Pflan-
zenbeständen und landwirtschaftlichen Ma-
schinen verursachen. Viele Hundebesitzer sind 
sich zudem nicht bewusst, dass der Hundekot 
die Ernte und somit die Nahrungs- und Futter-
mittel verunreinigt. Der Kot kann eine Infekti-
onsquelle für zahlreiche Krankheiten sein.

Abfall als Gefahrenquelle
Zum respektvollen und umweltbewussten Ver-
halten gehört es, keine Abfälle in Feld und Flur 
zu hinterlassen. Sie bergen Verletzungs- und 
Vergiftungsgefahren für die Tiere und können 
Schäden an landwirtschaftlichen Maschinen 
bewirken. Abfälle in der Natur sind unschön und 
gefährlich. Sie gehören in den Hausmüll.

Freizeit oder Arbeit?
Auch an den Sonn- und Feiertagen, wenn viele 
Leute frei haben, müssen Landwirte wetterbe-
dingt mit ihren großen Traktoren und Ernte-
maschinen auf die Felder fahren. Oft stehen sie 
unter Zeitdruck ihre Ernte einzufahren. Die 
Fahrzeuge sind schwer manövrierbar und ein 
Ausweichen ist nicht ohne Weiteres möglich. 
Freizeitsportlern sowie auch kleineren Fahr-

zeugen fällt es dagegen leichter, rechtzeitig 
auszuweichen. Nach den neuen Verkehrsregeln 
dürfen Fahrradfahrer und der Fußgänger nur mit 
einem Mindestabstand von 1,5 m überholt 
werden. Dies ist auf den schmalen Feldwegen 
meist gar nicht möglich. Deshalb bitten die 
Landwirte darum, dass dann langsam fahrende 
Radler oder Fußgänger absteigen und zur Seite 
gehen, damit der Landwirt mit schwerem Gerät 
sicher vorbeikommt.

Betreten der Flächen
Bepflanzte Getreideflächen sehen im frühen 
Wachstum wie grüne Wiesen aus. Das Betreten 
dieser Flächen kann jedoch ernste Schäden an 
den jungen Pflanzen und somit geringere Er-
träge verursachen. Grundsätzlich dürfen land-
wirtschaftlich genutzte Flächen während der 
Vegetationszeit, das ist die Zeit zwischen Saat 
und Ernte, nicht betreten werden. Es gibt ein 
gesetzliches Betretungsverbot für landwirt-
schaftliche Flächen während der Vegetations-
zeit. Egal ob die Flächen eingezäunt sind oder 
nicht.

Miteinander reden:
Jeder hat ein Recht auf Erholung in der freien 
Natur, aber ebenso die Pflicht, Natur und Land-
schaft pfleglich zu behandeln. Dazu gehören 
auch die landwirtschaftlichen Nutzflächen. Für 
manche sind sie der Ort, um sich zu erholen, für 
Landwirte sind sie jedoch die Existenzgrundlage.
Doch wie sieht die Arbeit der Landwirte rund 
ums Jahr aus? Wie werden die Lebensmittel er-
zeugt? Die örtlichen Landwirte geben gerne Ein-
blick in ihre Produktion und informieren über 
den Schutzbedarf ihrer Flächen und Wege. Mei-
nungsaustausch und fachliche Informationen 
bereichern jeden und fördern ein gegenseitiges 
Verständnis.
Ihre Bauern in den landwirtschaftlichen Orts-
vereinen im Ostalbkreis und dem Landkreis
Heidenheim

Landfrauenverein Stimpfach
Die Landfrauen pausieren weiter
Aufgrund der Corona-Pandemie sagen die Land-
frauen alle Programmpunkte für Mai und Juni 
ab.
Wir bedauern das sehr und hoffen, wenn es die 
Situation erlaubt, im September wieder starten 
zu können.
Bleiben Sie gesund - Ihr Team vom Landfrauen-
verein.

NEO (Netzwerk Essstörungen 
Ostalbkreis)
Keinen Hunger?!
Es ist nicht immer einfach eine passende Be-
handlung zu finden.
Im Ostalbkreis haben sich deshalb Beratungs-
stellen, Ärzte, Psychologen, Therapeuten und 
Sozialpädagogen zusammengeschlossen, um 
den Betroffenen aktiv helfen zu können.
Haben Sie Fragen oder Probleme rund um das 
Thema Essstörungen?



Dann dürfen Sie sich gerne an unser NEO-Se-
kretariat wenden:
NEO (Netzwerk Essstörungen Ostalbkreis e. V.)
c/o Psychosoziale Beratungsstelle Caritas
Weidenfelder Straße 12
73430 Aalen
Telefon 07361/80642-60 
sekretariat@neo-iv.de oder info@mein-neo.de
Homepage: www.mein-neo.de

Kriegsgräberfürsorge ist wichtiger Beitrag 
zum Erhalt des Friedens

Vor 75 Jahren endete der 
2. Weltkrieg in Europa  
In der Nacht zum 9. Mai 1945 schwiegen in 
Europa endlich die Waffen. Deutschland, das 
1939 den schlimmsten Krieg der Mensch-
heitsgeschichte durch den Überfall auf Polen 
heraufbeschworen hatte, war nun besiegt 
und besetzt. Während Deutschland zunächst 
ganz Europa und Nordafrika mit kriegeri-
schen Handlungen und Terror überzogen 
hatte, wurde es in den letzten Kriegsjahren 
selbst mit der zerstörerischen Wucht des 
Gegenangriffs der Alliierten getroffen. 
Durch die vollständige Niederlage wurde 
Deutschland zugleich von der NS-Diktatur be-
freit. Der Freude über das Kriegsende steht die 
Trauer um die 60 bis 70 Millionen Toten durch 
den Krieg, Terror und Rassenwahn gegenüber. 
Die wenigen Menschen, die ein Konzentrations-
lager überlebten, waren oft für immer physisch 
und psychisch gezeichnet; die Familien der 

Kriegstoten und Kriegsversehrten waren eben-
falls traumatisiert.
Die Aussöhnung unter ehemals verfeindeten 
Völkern wurde nun die dringendste Aufgabe. 
Diesem Ziel dient die humanitäre Kriegsgräber-
arbeit des Volksbunds. Wie wir wissen, erhält 
sich Frieden nicht von alleine, sondern muss in 
mühevoller Arbeit stets neu gestiftet werden. 
Seit 1954 übernimmt der Volksbund im Auftrag 
der Bundesregierung diese Arbeit wahr. Aktuell 
betreut der Volksbund 832 Kriegsgräberstätten 
in 46 Staaten mit etwa 2,8 Millionen Kriegs-
toten. Diese Zahlen bedeuten unzählige Schick-
sale von Familien.
Auf dem Deutschen Soldatenfriedhof in Ros-
soschka bei Wolgograd (Stalingrad) ruhen allei-
ne an diesem Kriegsschauplatz 61.791 Kriegs-
tote.
Zu ca. zwei Dritteln finanziert der Volksbund 
seine Arbeit aus Beiträgen und Spenden. Wenn 
Sie diese wichtige Arbeit des Volksbundes un-
terstützen wollen, freuen wir uns über Ihre 
Spende: Bankverbindung: BW-Bank Baden-
Württemberg, IBAN: DE30 6005 0101 0002 
6266 64

Erlebnisfreizeit 2020 auf der 
KIM-Hütte – Sei dabei!
Auch dieses Jahr wollen wir, das KIM-Hütten-
Team, eine Erlebnisfreizeit für Kinder und Ju-
gendliche anbieten. Wir schauen trotz der ak-
tuellen Lage einmal optimistisch in den Sommer 

und hoffen, dass diese zu Beginn der Sommer-
ferien stattfinden kann. 
Die Erlebnisfreizeit auf der KIM-Hütte im Allgäu 
(bei Steibis/Oberstaufen) bietet Kindern und 
Jugendlichen ein einwöchiges, abwechslungs-
reiches und actionreiches Programm. So kommt 
in den langen Sommerferien keine Langeweile 
auf. Neben vielen Spielen, spannenden Wan-
derungen und Ausflügen mit Aufenthalt an ver-
schiedenen Badestellen, wird es auch kreative 
Angebote geben. 
Dieses Jahr wird das Angebot für Kinder im Alter 
von 9 bis 13 Jahren vom 08.08. bis zum 15.08.20 
und für Jugendliche im Alter von 12 bis ca. 16 
Jahre im Zeitraum vom 15.08. bis zum 22.08.20 
stattfinden.
Die Plätze der Freizeit sind auf maximal 25 Teil-
nehmer begrenzt. Die Kosten pro Kind belaufen 
sich auf 150 €. 
Aufgrund der aktuellen Corona-Lage und der 
ungewissen Weiterentwicklung dieser, behalten 
wir es uns vor, die Freizeit ggf. ersatzlos abzusa-
gen. Sollte dies der Fall sein und Sie hatten Ihr 
Kind bereits angemeldet, werden Ihnen keine 
Kosten entstehen. 
Der Anmeldeschluss ist der 30.06.2020, aber es 
gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst! 
Für die Anmeldung oder weitere Informationen, 
wenden Sie sich gerne an Gisela Siller (per 
E-Mail: gisela.siller@gmx.de oder Tel. 
07963/921752 – ggf. Nachricht auf Anrufbe-
antworter hinterlassen) oder an Marina Strobel 
(mia_st robe l@yahoo.de  oder  Te l . 
017632795704).

ANZEIGE

Paragraph 6a Corona-Verord-
nung wurde aufgehoben
Zahnärztliche Behandlungen ohne Einschränkung
möglich

(30. April 2020) Die Unsicherheit
bei Patientinnen und Patienten
kann weichen: Die Landesregie-
rung hat ihre Rechtsverordnung
über infektionsschützende Maß-
nahmen gegen die Ausbreitung
des Coronavirus erneut geändert,
und den Paragraphen 6a, der
zahnärztliche Behandlungen bis-
lang eingeschränkt hat, aufgeho-
ben, und es bestehen daher keine
Behandlungsbeschränkungen
mehr.

Nachdem auch die ausreichende
Ausstattung der Zahnarztpra-
xen mit der in der Coronakrise
unverzichtbaren persönlichen
Schutzausrüstung mittlerweile
sichergestellt ist, können wir die
Einschränkungen für zahnärztli-
che Behandlungen wieder aufhe-
ben“, sagte Gesundheitsminister
Manne Lucha.

Zur Behandlung von zahnmedizi-
nischen Notfällen bei Patientinnen
und Patienten, die an COVID-19
erkrankt sind oder sich in Qua-
rantäne befinden, wurden in vier

Kliniken in Baden-Württemberg
zahnmedizinische Corona-Ambu-
lanzen und durch die Kassenzahn-
ärztliche Vereinigung Schwer-
punktpraxen eingerichtet. Die
Liste der infrage kommenden Uni-
versitätskliniken, Kliniken und Pra-
xen wird regelmäßig aktualisiert
und findet sich auf den Internet-
seiten der Kassenzahnärztlichen
Vereinigung Baden-Württemberg
und der Landeszahnärztekammer
Baden-Württemberg.

In den Zahnarztpraxen werden
schon immer strenge Hygiene-
vorschriften angewandt, die zu
einem hohen Schutzniveau bei
der zahnärztlichen Behandlung
beitragen. (cos)

Der Tipp des Informationszen-
trums Zahngesundheit Baden-
Württemberg: Vertrauen Sie
Ihrer Zahnärztin oder Ihrem
Zahnarzt und sprechen Sie
offen Bedenken an. Sie werden
professionell beraten.

...der „heiße Draht“ direkt zum Ziel!

TELEFONNUMMERN
    DES 

             KRIEGER-VERLAGS
Vorwahl:
0 79 53

Durchwahl:
98 01-0 Zentrale, Anzeigenannahme
98 01-20 Buchhaltung
98 01-21 Rechnungsstellung
98 01-23 Austrägerverwaltung
98 01-40 Anzeigensatz
 Ansprechpartner für Datentransfer 
 per E-Mail
98 01-38 Redaktionssystem
98 01-90 Telefax



Alle zahnärztlichen 
Behandlungen sind 

wieder ohne 
Einschränkung möglich. 

Paragraph 6a der Corona Verordnung 
wurde durch die Landesregierung 

aufgehoben. In den Zahnarztpraxen 
werden schon immer strenge 

Hygienevorschriften angewandt, die 
zu einem hohen Schutzniveau bei der          
zahnärztlichen Behandlung beitragen.

Ihre Gesundheit ist uns wichtig! 

Ihre Zahnärzteschaft  
in Baden-Württemberg
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Zutritts-
kontrolle

Video-
technik

Einbruch-
meldetechnik

Brand-
meldetechnik

Ihre Service- und 
Sicherheitsgaranten:

  
Beratungstermin vor Ort

  
Planungsservice

  
Absprache mit Behörden   

 und Versicherungen

  
Montage 

 und Inbetriebnahme

  
Wartung und 24h Service

 
Mitglied im

> 1 x Alarmanlagenzentrale  
 compact easy 200H-FK GR80 
 mit Touch-Bedienteil
> 1 x Funk-Bedienteil FBT 250
> 3 x Funk Bewegungsmelder
> 3 x Funk-Rauchwarnmelder
> 1 x Interner Signalgeber

Inklusive Mehrwertsteuer,
zuzüglich Kosten für 
Montage, Inbetriebnahme 
und Anfahrt.

*3.725 €

ARTEO HOME 
smart&safe

Unverb. Preisempfehlung

Aktionspaket für den 
privaten Bereich

300 m2 neue Ausstellung!

Achtung! Achtung!
Große Schrott-Alteisensammlung

Am Donnerstag, 14.5.2020, wird eine Alteisensammlung in Jagstzell und allen Orts teilen durchge-
führt. Wir holen kostenlos ab Fahrräder, Auto-/Lkw-Batterien, Herde, Heizkessel, Nägel, Kabel, Alu, 
Blei, Kupfer, Mofas, Messing, Wasserhähne, Werkzeug, Tanks in 2 Teilen, Töpfe, Holzöfen, Pfannen, 
Rohre, Bremsscheiben, Boiler, Geländer, Felgen, Kompressoren, Edelstahlspülbecken, Heizkörper, 
Badewannen, Duschwannen, Dachrinnen, Wäscheständer, E-Motoren, Auto-/Lkw-Motoren ohne Öl, 
Stahltüren, Sägen, Stangen, Träger, Bleche, Ölöfen ohne Öl, Bau-/Landmaschinen u. sonstige Ma-
schinen u. Gegenstände aus Metall.
Alteisen bis 8.00 Uhr morgens gut sichtbar bereitstellen. Für Gegenstände, die 
zufällig an der Abfuhrstelle stehen, wird keine Haftung übernommen.
Vergessene Metalle müssen am selben Tag bis 20 Uhr gemeldet sein.
Nicht abgeholt werden Wasch-, Spülmaschinen u. Trockner, Kühl-, Plastik-, 
TV-, Gefriergeräte sowie Holz, Reifen, Sperrmüll und Sachen, die mit Öl oder 
Benzin gefüllt sind. Ankauf von alten Motorrädern, Mofas und Rollern.

Auskunft: Fa. Schneck Manfred, Fichtenau
Kapellenstr. 13, Tel. 0 79 62/70 04 64, der Fahrer: 01 72/2 51 43 19
Altmetalle werden auch an der Baustelle oder zu anderen Terminen abgeholt.
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Angebot gültig vom 7.5. bis 13.5.2020
Solange Vorrat reicht

Saftiger Rinderbraten 
„Hohe Rippe“  100 g 1,10 H

Hackfl eisch gemischt  100 g –,75 H

Marinierte Schweine-
rückensteaks 100 g 1,19 H

Zarte Schweine-
schnitzel 100 g 1,10 H

Gekochter Schinken 100 g 1,59 H

Frühstücksfl eisch 
und Gurkenwurst 100 g 1,10 H

Gelbwurst
und Weißwürste 100 g 1,15 H

Schwarze im Ring  100 g –,89 H

Jägersalami und
Kaminwurz  100 g 1,39 H

Wir schlachten nur Tiere aus unserer Umgebung HEISSE THEKE

www.metzgerei-wieland.de

T

Fleischwaren Wieland
GmbH & Co. KG

Jagstzell • Crailsheimer Str. 6/1, Telefon 0 79 67/7 10 82 74
Hauptgeschäft Gaildorf · Telefon 0 79 71/63 41

Pfl egebereich Ellwangen
Nikolaistraße 12
73479 Ellwangen
Telefon 07961 933995-0
www.sozialstation-martin.de

Werden Sie Teil eines starken

Teams und kommen zu uns!

StarTaxi
Ellwangen

0 79 61 /  96 96 10
0 17 6/4 4 40 11 28
Spezialisiert auf Krankenfahrten, z. B. zum Arzt, zur Dialyse,
Kur, Reha- und Bestrahlungsfahrten • Abrechnungen mit allen  
Kassen • Kurierfahrten… • Pünktlich • hilfsbereit • zuverlässig!

Spezialisiert auf Krankenfahrten, z. B. zum Arzt, 
zur Dialyse, Kur, Reha- und Bestrahlungsfahrten • 
Abrechnungen mit allen Kassen • Kurierfahrten ...
Pünktlich • hilfsbereit • zuverlässig!

Platzierungswünsche
werden nach Möglichkeit erfüllt, können jedoch leider 
nicht immer berücksichtigt werden.

Der Verlag


